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Institutionen als Schutzorte und Kompetenzorte denken 

Schutzort bedeutet, dass institutionelle Strukturen und Abläufe so gestaltet sind, 

dass Grenzüberschreitungen und Gewalt, erkannt, benannt und Maßnahmen 

ergriffen werden, diese zu stoppen bzw. präventiv zu verhindern („kein Tatort 

werden“). 

Kompetenzort bedeutet, dass Kinder und Jugendliche, die von (sexualisierter) 

Gewalt betroffen sind, in Institutionen kompetente Hilfe und Unterstützung finden, 

ihre Schutzbedürfnisse sichtbar gemacht werden und ein Ort geschaffen wird, am 

dem es ihnen erleichtert wird, sich anzuvertrauen.

(https://kinderschutz-im-saarland.de/pluginfile.php/1/pagesmod_html/content/24/Leseprobe_LE-4-2_komp.pdf)
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Das UKS als Schutzort
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Schutzkonzepte

Institutionelle Schutzkonzepte für 

Prävention und Intervention sind 

eine Zusammenspiel aus 

Analyse, 

strukturellen Veränderungen, 

Vereinbarungen und 

Kommunikation sowie 

Haltung und 

Kultur einer Organisation. 

(Schutzkonzepte: Kein Raum für Missbrauch: beauftragte-missbrauch.de)

https://beauftragte-missbrauch.de/themen/schutz-und-praevention/schutzkonzepte
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Schutzkonzepte

Schutzkonzepte „müssen in Organisationen erarbeitet, implementiert und kontinuierlich 

weiterentwickelt werden. Schutzkonzepte als Organisationsentwicklungsprozesse gehen dabei von 

ähnlichen Grundverständigungen aus:

▪ die Betrachtung von Risiko- und Schutzfaktoren auf einer organisationalen Ebene

▪ die Reflexion von Machtunterschieden und Machtasymmetrien

▪ die Sicherstellung und die Stärkung höchstpersönlicher Rechte wie das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit, Bildung, Anhörung, Beteiligung und Beschwerde.

▪ Partizipationsmöglichkeiten und Beschwerdemechanismen als zentrale Elemente

Sie umfassen folgende Bausteine:

Risiko- und Ressourcenanalyse / Prävention / Intervention / Aufarbeitung“
(Schutzkonzepte - Connect! (schutzkonzepte-online.de)

https://www.schutzkonzepte-online.de/
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Kinderschutz saarland-/deutschlandweit Kinderschutz am UKS

Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-

verhältnissen in privaten/öffentlichen Einrichtungen u. im familiären Bereich“

2010

2011 Gründung der Kinderschutzgruppe in der Kinderklinik

Bundeskinderschutzgesetz (01/12) 2012 Beginn Kinderschutzvorlesungen

2013 Kooperationsvereinbarung Jugendamt Saarpfalz-Kreis – UKS

2017 Akkreditierung der Kinderschutzgruppe durch DGKiM, 

Zertifizierung von Kinderschutzmedizinerinnen und –mediziner

Saarländische Kinderschutzkommission beginnt ihre Arbeit (08/19)

2019 Missbrauchsverdachtsfälle am UKS (06/19)

Gründung Taskforce „Kinderschutz am UKS“ (07/19)

Schutzkonzept Version 1.0 (08/19)

Gründung Konzeptgruppe (12/19)

GBA-Beschluss: verpflichtende Schutzkonzepte in medizinischen 

Einrichtungen (11/20)

2020 Gründung Steuerungsgruppe (07/20)

Beginn Auditierung Schutzkonzept durch Prof. Fegert (07/20)

2021 Ombudsmann am UKS (01/21)

Kinderschutzbeauftragter am UKS (10/21)

Unabhängige Aufarbeitungskommission (UAK) beginnt ihre Arbeit (10/21)

Gründung Kinderschutzteam (12/21)

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (03/22)

Abschlussbericht Saarländische Kinderschutzkommission (04/22)

2022 Schutzkonzept Version 4.0 (07/22)

Stabstelle Leitbild & Schutzkonzept (07/22)

Kinderschutzbeauftragter des Saarlandes (05/23)

Saarländisches Kinderschutzgesetz (12/23)

2023 Unabhängige Aufarbeitungskommission (UAK) beendet ihre Arbeit (05/23) 

Abschlussbericht von Prof. Fegert zur Auditierung Schutzkonzept (08/23)

Kinderrechtefest (08/23)

Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe (04/24)

Rechtsverordnung zu Inhalten, Mindeststandards und zum Verfahren von 

Schutzkonzepten und Fehlermeldesystemen in saarl. KH (09/24)

2024 Eröffnung Childhood-Haus (11/24)
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Gesetzliche Verankerung (Jugendhilfe)

§45 SGB VIII Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

(1) Der Träger einer Einrichtung [ ] bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. [ ]

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. 

Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn [ ]

4.  zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung die Entwicklung, Anwendung 

und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung sowie 

der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet 

werden.



SeiteDatum

810. Juli 2025

Gesetzliche Verankerung (Gesundheitswesen)

Gemeinsamer Bundesausschuss (GB-A) 2020: 

„… in allen Einrichtungen und Organisationen [Vertragsärztinnen und -ärzte, Vertragspsychotherapeutinnen und 

-psychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren, Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte sowie 

zugelassene Krankenhäuser] [sind] wirksame Schutzkonzepte zu entwickeln, um sexuelle Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche zu verhindern und Betroffenen Unterstützung und Hilfe zu ermöglichen.“

§ 5a SKHG – Sicherheitskultur und Fehlermeldesysteme

(1) Jedes Krankenhaus hat im Zuge der Qualitätssicherung der Leistungen ein Schutzkonzept zu etablieren, das 

stets die Würde, das Recht auf Selbstbestimmung und die körperliche Integrität der Patientinnen und 

Patienten, deren Angehöriger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achtet.
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Gesetzliche Verankerung (Gesundheitswesen)

Verordnung zur Regelung von Inhalten, Mindeststandards und zum Verfahren von Schutzkonzepten

und Fehlermeldesystemen in den saarländischen Krankenhäusern nach §5a SKHG

Die Regelungen der Schutzkonzepte gelten dem Schutz aller Menschen, die sich im Krankenhaus 

aufhalten, insbesondere Patientinnen und Patienten, Begleitpersonen, den im Krankenhaus Beschäftigten 

und Externen. Im Fokus dieser Rechtsverordnung steht der Schutz solcher Personengruppen, die eines 

besonderen Schutzes bedürfen. 

Hierzu zählen insbesondere:

1. Kinder und Jugendliche,

2. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Demenz oder sonstigen kognitiven 

Einschränkungen und Hochbetagte.
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Gesetzliche Verankerung (Gesundheitswesen)

Inhalte von Schutzkonzepten für Kinder und Jugendliche

(1) Die Inhalte von Schutzkonzepten für Kinder und Jugendliche sind unter Beachtung ihrer besonderen 

Bedürfnisse festzulegen.

(2) Bei der Personalauswahl und dem Personaleinsatz ist die Regelung der Vorlage eines erweiterten 

Führungszeugnisses nach § 5a Absatz 7 SKHG in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Folgende Maßnahmen werden insbesondere empfohlen:

1. Implementierung eines trägerspezifischen Kinder- und Jugendschutzkonzeptes,

2. Entwicklung eines Verhaltenskodex speziell zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen,

3. Implementierung von Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeitende,

4. Verfahren zum Austausch mit und zur Information von Erziehungsberechtigten,

5. Berufung einer/eines Kinderschutzbeauftragten und/oder anderer interner Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner,

6. Kooperation der bereits im stationären Bereich bestehenden Kinderschutzgruppen und Einbindung der 

DGKiM (Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin) bei Verdacht auf grenzverletzendes 

Verhalten,

7. Nutzung der E-Learning-Angebote zum Kinderschutz.
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Schutzkonzept UKS
Sicherheit für alle Menschen am UKS

„Wir stehen für ein Klima der Wertschätzung und 

Achtsamkeit“ 

Ein Klima der Wertschätzung und Achtsamkeit 

erfordert eine Kultur des Hinsehens. Hinsehen 

bedeutet, sensibel und umsichtig für sein Umfeld zu 

sein. Es bedeutet auch, den Mut zu haben, zu 

handeln, wenn es Hinweise für Grenzverletzungen 

anderer gibt. Es geht dabei um Sensibilität und 

Fürsorge. Entscheidend ist das Bewusstsein, dass 

das Schutzkonzept ALLEN Menschen im Klinikum 

Sicherheit geben soll.“ 

Kein Präventionskonzept kann grenzverletzendes 

Verhalten in Institutionen mit absoluter Sicherheit 

verhindern, aber das Risiko deutlich minimieren.
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Risikoanalyse - alle Mitarbeitende des UKS

▪ Onlinebefragung aller Mitarbeitender im Frühjahr 2022

→ Onlinebefragung im Frühjahr 2022 

(Risikofaktoren in Bezug auf Zielgruppe, Betreuungsverhältnis, Personal/ 

Personalpolitik, Fehlerkultur, Information, Beteiligungsstrukturen und 

Beschwerdemanagement)

▪ Befragung Kinder & Jugendliche

→ Patientenfragebogen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

→ Smileymethode mit Kindern und Jugendlichen der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie im Herbst 2022 und im Juli/August 2025

▪ Befragung der (erwachsenen) Patienten 

→ Patientenfragebogen durch schutzkonzeptrelevante Themen erweitert
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Maßnahmen aus der Onlinebefragung

▪ Einstellungsverfahren überarbeitet

▪ Entwicklung einer (positiven) Fehlerkultur

▪ Führungskräfteschulung 

▪ Schulungen zum Thema Gewalt, Kinderschutz 

▪ Bekanntmachen Schutzkonzept

▪ insbesondere Meldewege, Ansprechpersonen (intern & extern), Beschwerdemöglichkeiten, 

Interventionsstufenplan

▪ Erarbeitung Rehabilitationskonzept

▪ Einführung anonymes Hinweisgebersystem

Fragebögen 

insgesamt

Leitungskräfte 

Patientenversorgung

289

Mitarbeitende 

Patientenversorgung

900

Verwaltung 445

Gesamt 1634

Risiko- und Ressourcenanalyse
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Risikoanalyse - Kinder und Jugendliche der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie
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Prävention – Personalpolitik + Personalführung

▪ Thema Schutzkonzept bereits in Ausschreibungen und in Vorstellungsgesprächen

▪ Vorlage erweitertes Führungszeugnis für Mitarbeitende die regelhaft und schwerpunktmäßig 

kinder- und jugendnah bzw. in einem besonders sensiblen Bereich arbeiten (ab einem Einsatz von 

≥ 1 Woche (5 Arbeitstage)), Wiedervorlage nach 4 Jahren (≙ § 5a SKHG)

▪ Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung, Umgang- und Verhaltenskodex                                         

(Regelung: insbesondere bei körpernahen Untersuchungen im Intimbereich, wird die Anwesenheit 

einer weiteren Person (Angehörige/Krankenhauspersonal) nach Möglichkeit angestrebt. Der 

Wunsch der Patientinnen und Patienten ist dabei immer mit zu berücksichtigen.)

▪ Führungskräftetrainings

▪ Schulungen und Sensibilisierung von Mitarbeitenden,                                                                          

insbesondere der internen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner (iAPs)

▪ Entwicklung einer Fehlersensibilität und positiven Fehlerkultur („Fehler sind menschlich und 

können passieren. Die offene Bearbeitung von Fehlern ist eine Chance für das Lernen im 

Unternehmen um Abläufe zu verbessern.“)
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Prävention – Beschwerdemanagement

Partizipations- & Beschwerdemöglichkeiten

▪ Patientenfragebögen, demnächst auch digital

▪ Briefkästen auf Station

▪ Hinweise auf Plakaten, bald auch Postkarten mit QR-Code

Besonderheit Kinder- und Jugendpsychiatrie:

▪ Willkommensmappe mit Patientenfragebogen,                                                                                  

Beschwerdemöglichkeiten

▪ wöchentlich stattfindende Gruppenkonferenzen

▪ Stationssprecherinnen und Stationssprecher

▪ Erarbeitung Konzept sexuelle Bildung

▪ Teilnahme des Kinderschutzbeauftragten an                                                                                    

Gruppenkonferenzen (Kinderrechte, Beschwerdemöglichkeiten)

▪ „Blaue Telefonzelle“ - vereinfachte Kontaktaufnahme zum Jugendamt                                                               

bzw. dem Kinderschutzbeauftragten des UKS – Anruf per Knopfdruck
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Prävention – Beschwerdemanagement (Kinder)
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Interne Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:

▪ (direkte) Vorgesetzte

▪ Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

▪ Patientenfürsprecher

▪ Compliance Officer

▪ Personalrat

▪ Schwerbehindertenbeauftragter

▪ Gleichstellungsbeauftragte UdS

▪ Beauftragte für Leitbild & Schutzkonzept

▪ Kinderschutzbeauftragter

Externe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:

▪ Externe Ansprechpartnerin und Ansprechpartner (eAP)

▪ Ombudsmann

▪ Anonymes Hinweisgebersystem

Prävention – Beschwerdemanagement
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Prävention – Beschwerdemanagement (neue Plakate ab Sommer 2025)
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Stand 10.07.2025

Prävention – Beschwerdemanagement
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Intervention – Interventionsstufenplan

▪ Klares und transparentes Vorgehen (Orientierung)

▪ Regelt Vorgehen bei Verdacht auf Grenzverletzung sowie bei konkreten Hinweisen für 

übergriffiges Verhalten, Verdacht auf oder tatsächlicher Straftat oder wenn Situation 

nicht eindeutig geklärt ist

▪ Interventionsstufenplan Kinder + Jugendliche und Erwachsene

▪ Meldung von Verdachtsfällen sind keineswegs unsolidarisch oder denunzierend, 

sondern professionell sinnvoll und erforderlich und können schadensbegrenzend sein.

▪ Meldungen sind auch anonym möglich (externe Ansprechpersonen (eAPs), 

Ombudsmann, Online-Hinweisgebersystem)
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Aufarbeitung – Rehabilitation

• Die Klärung des Sachverhaltes erfolgt zu jedem Zeitpunkt vorurteilsfrei und unter Wahrung der 

Persönlichkeitsrechte.

• Verfahren der Rehabilitation ist im Teilkonzept „Rehabilitation zu Unrecht beschuldigter 

Mitarbeitender“ beschrieben.

• Ziel der Rehabilitation ist 

• die Wiederherstellung des guten Rufs der zu Unrecht beschuldigten Person, 

• die Wiederherstellung einer Vertrauensbasis innerhalb des Arbeitsbereichs und 

• die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.

• In Fällen, in denen ein Verdacht weder bestätigt noch entkräftet werden kann braucht es 

weiterhin ein einzelfallspezifisches Vorgehen

→ weiteres Vorgehen wird im Krisenstab Schutzkonzept beraten, ggf. unter Hinzuziehung 

weiterer Expertise
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Das UKS als Kompetenzort
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Kinderschutzbeauftragter

Kinderschutzgruppe der Kinderklinik

Kompetenz im Bereich Kinderschutz

Ambulanz für Kindergynäkologie 

und Kinderschutz in der Kinderklinik

Frühe-Hilfe-Lotsin in der Frauenklinik

Childhood-Haus Saarland

u.v.m.

Kinder-Traumaambulanz

Vorgehen im Erwachsenen-

Notfall

Kinderschutzteam des UKS

+

Kinderschutzteam der KJP

InsoFa

Kinderschutzmediziner-

innen und -mediziner
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Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG, 2012),

darin enthalten: 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 

Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden […] [Berufsgeheimnisträger*innen] in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so 

sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den Erziehungsberechtigten die Situation erörtern 

und, soweit erforderlich, bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 

Frage gestellt wird.

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber 

dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 

Fachkraft 

Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; 

vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren.
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Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG, 2012),

darin enthalten: 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 

Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach 

Absatz 1 erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des 

Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 

Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die 

Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder 

des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 befugt, 

dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die in Absatz 1 

Nummer 1 genannten Personen mit der Maßgabe, dass diese unverzüglich das Jugendamt 

informieren sollen, wenn nach deren Einschätzung eine dringende Gefahr für das Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen das Tätigwerden des Jugendamtes
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Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG, 2012),

darin enthalten: 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 

Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung

(4) Wird das Jugendamt von einer in Absatz 1 genannten Person informiert, soll es dieser Person 

zeitnah eine Rückmeldung geben, ob es die gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls des Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes oder 

Jugendlichen tätig geworden ist und noch tätig ist. Hierauf sind die Betroffenen vorab 

hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in 

Frage gestellt wird.
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Ansprechpersonen bei Fragen zum Thema Kinderschutz 24/7
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Weiterführende Literatur

Allroggen, Marc / Fegert, Jörg. M. / König, Elisa / Rassenhofer, Miriam / Hoffmann, Ulrike (2023). 

Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt in medizinischen Einrichtungen für Kinder und 

Jugendliche: Praktische Entwicklung und Umsetzung in Kliniken und Praxen. 1.Auflage. Heidelberg.

Biesel, Kay / Urbahn-Stahl, Ulrike (2018). Lehrbuch Kinderschutz. 1. Auflage. Weinheim und Basel.

Enders, Ursula (2017). Grenzen achten. Schutz vor sexuellem Missbrauch in Institutionen. Ein 

Handbuch für die Praxis. 2. Auflage. Köln.

Fegert, Jörg / Kölch, Michael / König, Elisa / Harsch, Daniela / Witte, Susanne / Hoffmann, Ulrike (2018). 

Schutz vor sexueller Gewalt und Übergriffen in Institutionen: Für die Leitungspraxis in 

Gesundheitswesen, Jugendhilfe und Schule. 1. Auflage. Heidelberg.

Wolff, Mechthild / Schröer, Wolfgang / Fegert, Jörg M. (2017). Schutzkonzepte in Theorie und Praxis: 

Ein beteiligungsorientiertes Werkbuch.1. Auflage. Weinheim und Basel.
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Weiterführende Literatur

Deutsche Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin (dgkim.de)

Gefährdungsanalyse als Baustein der Entwicklung eines Schutzkonzepts gegen (sexualisierte) Gewalt | Prävention und 

Gesundheitsförderung (springer.com)

Kinderschutz Plattform Saarland (kinderschutz-im-saarland.de)

Schutzkonzepte: Kein Raum für Missbrauch: beauftragte-missbrauch.de)

Schutzkonzepte - Connect! (schutzkonzepte-online.de

Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche in medizinischen Einrichtungen künftig Teil des Qualitätsmanagements -

Gemeinsamer Bundesausschuss (g-ba.de)

unabhaengige-aufarbeitungskommission-uks.de

Universitätsklinikum des Saarlandes - Schutzkonzept „Gewaltprävention am UKS“ (uniklinikum-saarland.de)

Universitätsklinikum des Saarlandes - Kinderschutz (uniklinikum-saarland.de)

World Childhood Foundation Deutschland - Wir setzen uns für Kinder ein! (childhood-de.org)

https://dgkim.de/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11553-023-01061-4
https://kinderschutz-im-saarland.de/
https://beauftragte-missbrauch.de/themen/schutz-und-praevention/schutzkonzepte
https://www.schutzkonzepte-online.de/
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/875/
https://www.unabhaengige-aufarbeitungskommission-uks.de/
https://www.uniklinikum-saarland.de/de/wir_ueber_uns/schutzkonzept_gewaltpraevention_am_uks
https://www.uniklinikum-saarland.de/de/wir_ueber_uns/kinderschutz
https://www.childhood-de.org/
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